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Ihr IFG-Antrag beider Beauftragtender Bundesregierung für Kultur und Medien vom
21.10.2020
Bescheid 

Sehr geehrter Herr Semsrott, 

auf Ihren Antrag auf Informationszugang vom 21.10.2020,mitdem Sieum Übersendung des

Sitzungsprotokollsder Vergabesitzung zur Verleihförderunggem. Pressemitteilung371 vom

19.10.2020bitten, ergeht folgender 

Bescheid:

1. Der Antrag auf lnformationszugang wird abgelehnt.

2. DieEntscheidung ergeht gebührenfrei. 

Gründe:

Esbesteht kein Anspruch auf Informationszugang durch Übersendung der von Ihnen erbete-

nen Informationen nach dem IFG. Ein Anspruch auf Informationszugang i.S.d. § 1 Abs. 11FG 

besteht nur, soweit diesem keine Ausschlussgründe i.S.d. §§ 3-6IFG entgegenstehen.InIh-

rem Fall istderAusschlusstatbestanddes § 3 Nr.4 Var.11FG erfüllt, denn die von Ihnen be-

gehrte Information ist durch eine Rechtsvorschrift als vertraulich eingestuft. 

§ 3 Nr.4 Var.1.IFG siehtindiesem Fall vor, dass kein Anspruch auf Informationszugang be-

steht. Gemäß § 38 der Richtlinie für kulturelle Filmförderungder BKM sind Sitzungen nicht 

öffentlich. § 36 Abs.2 der Förderrichtlinie verpflichtetdieJurymitglieder zum Stillschweigen 
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über den Inhaltder Beratungen und Beschlüsse. Diese Vertraulichkeit ist erforderlich, um eine 

sachgerechte und unbeeinflusste Entscheidung zu gewährleisten.

Anders alsvon Ihnen angenommen, ist das Vorliegen eines „Spezialgesetzes" im Sinne eines 

Parlamentsgesetzes keine Voraussetzung des § 3 Nr.4 Var.1. IFG. Hierauf deutet schon der

Wortlaut der Norm hin. Nach diesem wird lediglich vorausgesetzt, dass es sich um eine 

Rechtsvorschrift handelt. Dieser Begriff beschränkt sich nicht auf Parlamentsgesetze. Weder

dieSystematik noch der Zweck der Vorschrift lassen eine andere Auslegung zu.Der Begriff

der Rechtsvorschrift wird auch in§ 1 Abs.3 IFG nicht auf Parlamentsgesetze beschränkt. Re-

gelungszieldes § 3 Nr.4 Var.1.IFG ist eine uneingeschränkte Gewährleistung des Vertrau-

lichkeits- und Geheimnisschutzes auch unter Geltung des Informationsfreiheitsgesetzes.

DieKostenentscheidung folgt aus § 10 Abs. 1 S. 2 IFG. 

Rechtsbehelfsbelehrung: 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des Bescheids Wi-

derspruch erhoben werden (§9 Abs.4 IFG, § 68 VwG0).

Der Widerspruch ist beider

Beauftragtender Bundesregierung für Kultur und Medien, 

Postanschrift: Postfach17 02 90, 53108 Bonn,

Hausanschrift: Graurheindorfer Straße 198, 53177 Bonn

einzulegen. 


